
Antrag auf Gewährung eines Zuschusses 
für Fahrzeuge mit Alternativantrieb 
gem. der Richtlinie für Umweltförderungen vom 08.06.2020 

An die  
Marktgemeinde Hornstein 
Rathausplatz 1 
7053 Hornstein 

Antrag im Rathaus eingegangen am_________________ 

FÖRDERUNGSWERBER(IN) 

Familienname: 
Vorname: 
Geburtsdatum: 
Wohnanschrift: 7053 Hornstein, 
Tel.Nr./Handy 
E-Mail-Adresse:

ANTRAG 

Ich ersuche unter Anwendung der Richtlinie des Gemeinderates der Marktgemeinde Hornstein um 
Zuerkennung eines Barzuschusses für  

  max. Förderung 
Elektromobilität 

 Elektro-Scooter für Pensionisten und gehbehinderte Personen € 100,- 
 Elektro-Mopeds und Elektro-Motorräder, Neuanschaffung € 150,- 
 Elektro-PKW Neuanschaffung      € 375,- 
 PKW-Umbau auf vollelektrischen Betrieb    € 375,- 

Gasbetriebene Fahrzeuge 
 Mit Erdgas oder mit Biogas betriebene PKW-Neuanschaffung   € 375,- 
 Umbau auf Erdgas oder Biogas Betrieb    € 375,- 

Fahrräder mit einem Elektrohilfsantrieb 
 Fahrräder mit einem Elektrohilfsantrieb, Neuanschaffung € 100,- 



 

 

 
Erforderliche Beilagen: (vom Förderwerber zu erbringen) 
 

 vollständig ausgefülltes Antragsformular 
 Genehmigter Förderungsantrag samt Auszahlungsbeleg des Landes Burgenland bzw. einer      

     Bundesförderstelle für die Fördermaßnahme 
 Rechnung (Original) sowie Zahlungsbestätigung (Original) über den Ankauf 

 
 
Ich bitte um Überweisung des Zuschusses auf mein Konto bei       
mit der Kontonummer                                                                      , BLZ.       
 
 
Ich bestätige hiermit die Richtigkeit meiner Angaben und verpflichte mich, die Förderung 
zurückzuzahlen, falls ich diese unrechtmäßig bezogen habe. 
 
 
                                                                    …………………………………… 
                                                                          (Datum und Unterschrift) 
 

 
Allgemeines: 

• Diese Förderung gilt ausschließlich für Privatpersonen mit Hornsteiner 
Hauptwohnsitz ab 23.03.2020.  

• Die Förderungsansuchen können bis längstens 6 Monate ab Rechnungsdatum 
eingebracht werden. 

• Die Wartefrist für eine erneute Inanspruchnahme der Förderung beträgt 5 Jahre. 
• Für die Förderung besteht kein Rechtsanspruch. Sie werden nach Maßgabe der 

vorhandenen Mittel vergeben. 
 
 
 
vom Rathaus der Marktgemeinde Hornstein auszufüllen: 
 
Höhe der Förderung des Landes Bgld. bzw. einer Bundesförderstelle:  Euro………………… 
 
Höhe des gewährten Zuschusses:                                                          Euro………………… 
 
Bemerkung: ………………………………………………...………………... 
 
      Unterlagen vollständig vorhanden 
 
      Hauptwohnsitz lt. ZMR per Antragseingangsdatum überprüft 
 
Mitarbeiter/Unterschrift: …………………………………………………………………. 
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